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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Seit wann sind ihr die Vorwürfe des Simon Wiesenthal Centers gegen ihren 
Antisemitismus-Beauftragten, Herrn Dr. Michael Blume, bekannt?

2.	�Wurden die Vorwürfe des Simon Wiesenthal Centers gegen Dr. Blume von der 
Landesregierung überprüft, um diese zu verifizieren oder zu widerlegen, und 
wenn ja, mit welchen Methoden und mit welchem Ergebnis?

3.	�Ist ihr jene Äußerung bekannt, in der angeblich oder tatsächlich „Zionisten 
mit Antisemiten“ verglichen werden und auf die sich die Vorwürfe stützen,  
Dr. Blume hätte durch einen „Like“ für diesen Beitrag dessen Inhalt unterstützt?

4.	�Wie stuft sie selbst die Kampagne „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS) 
ein, die gemäß den Vorwürfen des Simon Wiesenthal Centers Konten bei der 
teilweise in Landesbesitz befindlichen LBBW unterhält?

5.	�Sind die Angaben des Simon Wiesenthal Centers, wonach Konten der BDS-
Kampagne bei der teilweise landeseigenen LBBW unterhalten werden, nach 
Kenntnis der Landesregierung zutreffend?

6.	�Wie hoch waren die jährlichen Zuschüsse und sonstige Leistungen gemäß Ar-
tikel 10 des Vertrags des Landes Baden-Württemberg mit der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft Baden und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 
Württemberg vom 18. Januar 2010, aufgeschlüsselt nach Art der Leistungen 
und Jahren?
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Goßner AfD

Kleine Anfrage
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und
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Antisemitismusvorwürfe gegen einen Landesbeauftragten
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B e g r ü n d u n g

Am 28. Dezember 2021 veröffentlichte das Simon Wiesenthal Center (SWC), 
eine bedeutende Nichtregierungsorganisation, die sich mit der Thematik des An-
tisemitismus auseinandersetzt, eine Liste der „Global Anti-Semitism Top Ten“. 
Auf Platz sieben der Liste wird dabei der Beauftragte der Landesregierung für 
Antisemitismus, Dr. Michael Blume, erwähnt, was eine breite Debatte in der Öf-
fentlichkeit auslöste. 

Diese Kleine Anfrage soll aufhellen, inwiefern diese Vorwürfe berechtigt sind 
und es möglicherweise tatsächlich Versäumnisse der Landesregierung bei der Be-
kämpfung des Antisemitismus gab, die in diesem Report des SWC angesprochen 
wurden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 26. Januar 2022 Nr. IV beantwortet das Staatsministerium die 
Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Seit wann sind ihr die Vorwürfe des Simon Wiesenthal Centers gegen ihren 
Antisemitismus-Beauftragten, Herrn Dr. Michael Blume, bekannt?

Der Beauftragte gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg, 
Dr. Michael Blume, erfuhr am Vortag der Veröffentlichung von der Liste der 
„Global Anti-Semitism 2021 Top Ten“ durch das Simon Wiesenthal Center Los 
Angeles und den damit verbundenen Vorwürfen gegen seine Person und Amt. 
Ein digitaler Aktivist, der Dr. Blume und seine Familie seit Jahren mit Mails und 
Tweets belästigt, hatte eine solche Veröffentlichung bereits zuvor „angekündigt“. 
Das Center hat weder bei Dr. Blume noch bei den jüdischen Landesgemeinden 
vorab um Stellungnahmen gebeten.

2.	�Wurden die Vorwürfe des Simon Wiesenthal Centers gegen Dr. Blume von der 
Landesregierung überprüft, um diese zu verifizieren oder zu widerlegen, und 
wenn ja, mit welchen Methoden und mit welchem Ergebnis?

Das Simon Wiesenthal Center Los Angeles hat bei der Veröffentlichung der Liste 
der „Global Anti-Semitism 2021 Top Ten“ keine entsprechenden Quellen- oder 
Beweisangaben hinterlegt.

3.	�Ist ihr jene Äußerung bekannt, in der angeblich oder tatsächlich „Zionisten mit 
Antisemiten“ verglichen werden und auf die sich die Vorwürfe stützen, Dr. Blu-
me hätte durch einen „Like“ für diesen Beitrag dessen Inhalt unterstützt?

Nein. Der Beauftragte hat seinen privaten Facebook-Account bereits 2019 nach 
einer Reihe von Troll-Angriffen gelöscht und sich mehrfach und öffentlich ein-
sehbar zum Thema Antisemitismus, zum Existenzrecht Israels und seiner klaren 
Ablehnung des Antizionismus geäußert. Eine Gleichsetzung von „Zionisten mit 
Antisemiten“ hält er für klar sinnwidrig.

4.	�Wie stuft sie selbst die Kampagne „Boycott, Divestment and Sanctions“ (BDS) 
ein, die gemäß den Vorwürfen des Simon Wiesenthal Centers Konten bei der 
teilweise in Landesbesitz befindlichen LBBW unterhält?

Der Beauftragte hat sich bereits im Jahr 2019 im „1. Bericht des Beauftragten der 
Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Mit einem Überblick 
über den Sachstand und Empfehlungen zur Bekämpfung des Antisemitismus“, 
der als Drucksache 16/6487 abrufbar ist, kritisch zur Bewegung „Boycott, Divest-
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ment, Sanctions“ geäußert (S. 55 f.). Weiterhin wird auf den Beschluss des Bun-
destages zu BDS aus dem Jahr 2020 verwiesen, BT-DS 19/10191.

5.	�Sind die Angaben des Simon Wiesenthal Centers, wonach Konten der BDS-
Kampagne bei der teilweise landeseigenen LBBW unterhalten werden, nach 
Kenntnis der Landesregierung zutreffend?

Aufgrund des Bankgeheimnisses kann sich die LBBW zu Geschäftsbeziehungen 
und Kundenverbindungen grundsätzlich nicht äußern. Zu berücksichtigen ist über-
dies, dass es sich bei der Frage, welche Kundenbeziehungen von der LBBW ge-
führt werden, um rein operatives Geschäft der Bank handelt, das der Einflussnahme 
der Eigentümer bzw. des Landes entzogen ist (vgl. § 13 Abs. 1 Landesbankgesetz 
und § 21 Satzung der Landesbank Baden-Württemberg).

6.	�Wie hoch waren die jährlichen Zuschüsse und sonstige Leistungen gemäß Ar-
tikel 10 des Vertrags des Landes Baden-Württemberg mit der Israelitischen 
Religionsgemeinschaft Baden und der Israelitischen Religionsgemeinschaft 
Württemberg vom 18. Januar 2010, aufgeschlüsselt nach Art der Leistungen 
und Jahren?

Übersicht über die Entwicklung der gezahlten Staatsbeiträge an die IRG Würt-
temberg und an die IRG Baden:

Übersicht über die Entwicklung der gezahlten Ersatzleistungen an die IRG Würt-
temberg und an die IRG Baden:

*) �bei dem in der Zuständigkeit der IRG Württemberg erteilten Religionsunterricht ist hinzuzu-
fügen, dass das Land darüber hinaus einen tarifbeschäftigten Religionslehrer in der Entgelt-
gruppe 13, Stufe 3 des TV-L (Gestellungsvertrag) finanziert.

Hassler
Staatssekretär


